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Turnen am Kleinen (Minitrampolin) und Großen Tram-
polin (Tischtrampolin) setzt in besonderem Maße spezifi-
sche Kompetenzen der Lehrkräfte voraus. In der Schule 
sollen daher nur Lehrkräfte mit besonderen Kenntnissen 
in Theorie und Praxis des Trampolinturnens diese Gerä-
te einsetzen. Die verantwortlichen Lehrkräfte müssen 
den Unterricht mit diesen Sportgeräten unter fachdidak-
tisch-methodischen wie auch organisatorischen Ge-
sichtspunkten so gestalten, dass vorausschauend mögli-
che Risiken durch Beachtung einer speziellen Methodik, 
sorgfältigen Organisation des Unterrichts und gewissen-
hafter Wahrnehmung der Aufsichtspflicht vermieden 
werden. 
 
1.  Allgemeine methodische Hinweise 
 

Der Einsatz der Geräte in der Schule ist nur im 
Sportunterricht oder in einer mit Unterricht gleichzu-
setzenden Situation möglich. Eine Unterrichtsorga-
nisation mit einem klar definierten Ordnungsrahmen, 
in den sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einordnen, stellt eine unabdingbare Voraussetzung 
dar. Die auf den Geräten turnenden Schülerinnen 
und Schüler müssen Aufgabenstellungen erhalten, 
deren Ausführungen von der Lehrkraft ständig be-
obachtet und bewertet werden muss. 

 
2.  Unterrichtsorganisation 
 

- Trampolinturnen erfordert von den teilnehmenden 
Schülerinnen und Schülern funktionelle Kleidung 
und geeignetes Schuhwerk (z. B. Gymnastik-
schuhe). Die Frisur und die Kleidung müssen ei-
nen ständigen Blickkontakt zum Tuch zulassen. 
Körperschmuck und Uhren müssen abgelegt wer-
den. Sofern Piercings nicht abzulegen sind, müs-
sen gepiercte Körperstellen vollständig abgeklebt 
werden, so dass weder der Schüler bzw. die 
Schülerin selbst, noch andere gefährdet werden. 

- Der Geräteaufbau und -abbau muss bestimmte 
Sicherheitsstandards erfüllen. Beim Großtrampo-
lin gehören dazu unter anderem die Einhaltung 
ausreichender, hindernisfreier Sicherheitsabstän-
de zu anderen Geräten, Bauteilen, Einrichtungen 
(insbesondere Deckeninstallationen) und den Hal-
lenwänden sowie eine hinreichende Mattenabsi-
cherung der Geräte an allen Seiten.  

- Für das Springen am Minitrampolin müssen Nie-
dersprungmatten oder gleichwertige Matten Ver-
wendung finden.  

- Insbesondere vor Beginn, aber auch während des 
Turnens muss die Lehrkraft die Funktionstüchtig-
keit der Sprunggeräte und deren Absicherung ü-
berprüfen.  

 
 
 

3.  Inhalte 
 

- Die Auswahl des Übungsgutes muss auf turneri-
sche Übungen und geeignete Übungsformen be-
schränkt bleiben und dem motorischen Können 
der Schülerinnen und Schüler angepasst sein.  

 

- Dunkingsprünge mit Unterstützung des Minitram-
polins sind wegen des fehlenden Sicherheitsab-
standes, der hohen koordinativen Anforderungen 
und der problematischen Situation bei der Lan-
dung verboten. Neben Verletzungen kommt es 
hier häufig zu Sachbeschädigungen (Basketball-
korb und -brett). Herstellerhaftung und Zulassung 
schließen eine solche Nutzung aus. 

- Am Großtrampolin sind Sprungtechniken auf die 
Fuß- und Sitzsprungvarianten zu beschränken. 
Übungen mit Drehungen um Körperachsen müs-
sen sorgfältig vorbereitet werden und müssen 
Schülerinnen und Schüler mit entsprechender 
Sprungerfahrung und den notwendigen motori-
schen Voraussetzungen vorbehalten sein.  

- In der Halle, in der an den Trampolinen geturnt 
wird, dürfen zeitgleich keine Ballspiele stattfinden. 
Bei teilbaren Hallen gilt dies sinngemäß für den 
entsprechenden Hallenteil. 

- Es muss streng darauf geachtet werden, dass 
sich zu keiner Zeit Schülerinnen und Schüler un-
ter dem Gerät befinden. 

 
4. Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten 
 

Für den Erwerb der geforderten besonderen Kennt-
nisse des Trampolinturnens in Theorie und Praxis 
gibt es folgende Möglichkeiten: 

- Für das Minitrampolin im Rahmen der Sportleh-
rerausbildung in der Sportart Gerätturnen. 

- Für das Großtrampolin im Rahmen der Sportleh-
rerausbildung im Umfang von mindestens 12 Un-
terrichtseinheiten. 

- Im Rahmen von Angeboten der zentralen und de-
zentralen Lehrerfortbildung im oben genannten 
Umfang. 

- Über Aus- und Fortbildungen der Sportfachver-
bände oder vergleichbarer Institutionen im oben 
genannten Umfang. 

 

 


